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  				    				16.11.2020  

  				  				
  				Informationen zur Durchführung der sicherheitsrelevanten Tätigkeiten durch die „öffentlich zugelassen Rauchfangkehrer“ in Niederösterreich.
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Sämtliche sicherheitsrelevanten Tätigkeiten werden, entsprechend den jeweiligen landesgesetzlichen Bestimmungen, unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen weiter durchgeführt. 
Überall dort, wo Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden können, sind, wenn es im Sinne der Brand- u. Betriebssicherheit als vertretbar erscheint, sicherheitsrelevante Tätigkeiten aufzuschieben und zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.
Bei Vorliegen triftiger Gründe kann die Durchführung der sicherheitsrelevanten Tätigkeiten aufgeschoben werden. 
Als triftige Gründe  gelten insbesondere, wenn mit dem Corona Virus infizierte Personen oder unter Quarantäne gestellte Personen in einem Kunden-Haushalt leben, einer Risikogruppe angehören oder die Überprüfung aus Angst vor einer Ansteckung nicht erwünscht ist. Die Überprüfungen sind in Abstimmung mit der verfügungsberechtigten Person zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachzuholen.
Das Video dazu ist im YouTube Kanal unter „Öffentlich zugelassene Rauchfangkehrer Österreich“ einsehbar!

Der flächendeckenden Notdienstes bleibt weiterhin wie bisher 24 Stunden und 7 Tage die Woche durch die NÖ Rauchfangkehrer aufrecht. 

 

Glück auf und bleiben sie gesund!

Ihre NÖ Rauchfangkehrer

 



Die Telefonnummern der Rauchfangkehrerbetriebe in Niederösterreich finden Sie nachfolgend über die Bezirkssuche:
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Wählen Sie Ihren Bezirk für Ihren zuständigen Rauchfangkehrer


Gegliedert nach Bezirken in NÖ


			       	Amstetten / Waidhofen a. d. Ybbs
	Baden
	Bruck a. d. Leitha
	Gänserndorf
	Gmünd
	Hollabrunn
	Horn
	Korneuburg
	Krems a. d. Donau
	Lilienfeld
	Melk
	Mistelbach
	Mödling
	Neunkirchen
	St. Pölten
	Scheibbs
	Tulln
	Waidhofen a. d. Thaya
	Wiener Neustadt
	Zwettl
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      Landesinnung der Rauchfangkehrer
für Niederösterreich

Wirtschaftskammer-Platz 1
A - 3100 St.Pölten
 Tel +43 (0) 2742 - 851 19 121
 Fax +43 (0) 2742 - 851 19 129
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